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I.

Einführungsgesetz
zum Gerichtsverfaffungsgesetze.

Bom 27. Januar 1877
Unter Berücksichtigung der bis 1. Mai 1924 

ergangenen Änderungen.

1. Das Gerichtsverfassungsgesetz tritt im ganzen 
Umfange des Reichs an einem durch Kaiserliche Ver
ordnung mit Zustimmung des Bundesrats festzusetzenden 
Tage, spätestens am 1. Oktober 1879, gleichzeitig mit der 
im § 2 des Einführungsgesetzes der Zivilprozeßordnung 
vorgesehenen Gebührenordnung in Kraft.

2. Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes 
finden nur auf die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit und 
deren Ausübung Anwendung.

S. Die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechts
streitigkeiten und Strafsachen, für welche besondere 
Gerichte zugelassen sind, kann den ordentlichen Landes
gerichten durch die Landesgesetzgebung übertragen 
werden. Die Übertragung darf nach anderen als den 
durch das Gerichtsverfassungsgesetz vorgeschriebenen Zu
ständigkeitsnormen erfolgen.

Auch kann die Gerichtsbarkeit letzter Instanz in den 
vorerwähnten Sachen auf Antrag des betreffenden 
Bundesstaates mit Zustimmung des Bundesrats durch 
Kaiserliche Verordnung dem Reichsgerichte übertragen 
werden.

Strafprozeßordnung (1924).
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Insoweit für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten ein von 
den Vorschriften der Zivilprozeßordnung abweichendes 
Verfahren gestattet ist, kann die Zuständigkeit der 
ordentlichen Landesgerichte durch die Landesgesetz
gebung nach anderen als den durch das Gerichts
verfassungsgesetz vorgeschriebenen Normen bestimmt 
werden.

4. Durch die Vorschriften des Gerichtsverfassungs
gesetzes über die Zuständigkeit der Behörden wird die 
Landesgesetzgebung nicht gehindert, den betreffenden 
Landesbehörden jede andere Art der Gerichtsbarkeit, 
sowie Geschäfte der Justizverwaltung zu übertragen. 
Andere Gegenstände der Verwaltung dürfen den 
ordentlichen Gerichten nicht übertragen werden.

5. In Ansehung der Landesherren und der Mit
glieder der landesherrlichen Familien, sowie der Mit
glieder der Fürstlichen Familie Hohenzollern finden die 
Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes nur in
soweit Anwendung, als nicht besondere Vorschriften der 
Hausverfassungen oder der Landesgesetze abweichende 
Bestimmungen enthalten. Das gleiche gilt in An
sehung der Mitglieder des vormaligen Hannoverschen 
Königshauses, des vormaligen Kurhessischen und des 
vormaligen Herzoglich Nassauischen Fürstenhauses.

6. Unberührt bleiben die bestehenden landesgesetz
lichen Vorschriften über die Zuständigkeit der Schwur
gerichte für die durch die Presse begangenen strafbaren 
Handlungen.

7. Die Militärgerichtsbarkeit sowie das landes
gesetzlich den Standesherren gewährte Recht auf Aus-
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träge werden durch das Gerichtsverfassungsgesetz nicht 
berührt.

8. Durch die Gesetzgebung eines Bundesstaates, in 
welchen: mehrere Oberlandesgerichte errichtet werden, 
kann die Verhandlung und Entscheidung der zur Zu
ständigkeit des Reichsgerichts gehörenden Revisionen in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten einem obersten Landes
gerichte zugewiesen werden.

Diese Vorschrift findet jedoch auf bürgerliche Rechts- 
sireitigkeiten, welche zur Zuständigkeit des Reichs- 
Oberhandelsgerichts gehören oder durch besondere 
Reichsgesetze dem Reichsgerichte zugewiesen werden, 
keine Anwendung, es sei denn, daß für die Entscheidung 
im wesentlichen Rechtsnormen in Betracht kommen, die 
in Landesgesetzen enthalten sind.

9. Durch die Gesetzgebung eines Bundesstaates, in 
welchem mehrere Oberlandesgerichte errichtet werden, 
kann die Verhandlung und Entscheidung der zur Zu
ständigkeit der Oberlandesgerichte gehörenden Revisionen 
und Beschwerden in Strafsachen ausschließlich einem der 
mehreren Oberlandesgerichte oder an Stelle eines solchen 
Oberlandesgerichts dem obersten Landesgerichte zu- 
gewiesen werden.

10. Die allgemeinen, sowie die in den §§ 126, 132, 
133, 134, 183 Abs. 1 *) enthaltenen besonderen Vor
schriften des Gerichtsverfassungsgesetzes finden auf die 
obersten Landesgerichte als Behörden der ordentlicher: 
streitigen Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung. 
Das gleiche gilt, sofern ein Zivilsenat des obersten

A) §§ 124, 130, 131, 181 Abs. 1.
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Landesgerichts von der Entscheidung eines anderen 
Zivilsenats oder der vereinigten Zivilsenate abweichen 
will, in Ansehung der Vorschriften der §§ 137, 139x) des 
Gerichtsverfassungsgesetzes.

Die Besetzung der Senate bestimmt sich in Straf
sachen nach § 1242), in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
nach § 1403) des Gerichtsverfassungsgesetzes.

Auf die Besetzung' der Zivilsenate des oberstell 
Landesgerichts findet in Grundbuchsachen, sowie in den 
llach § 199 des Gesetzes über die Angelegenheitelr der 
freiwilligelr Gerichtsbarkeit beiu obersten Landesgerichte 
zugewiesenen Angelegenheiten der § 1242) des Gerichts
verfassungsgesetzes Anwendung.

11. Die landesgesetzlichen Bestimmungen, durch 
welche die strafrechtliche oder zivilrechtliche Verfolgung 
öffentlicher Beamten wegen der in Ausübung oder in 
Veranlassung der Ausübung ihres Amts vorgenomlnenell 
Handlungen an besondere Voraussetzungen gebunden ist, 
treten außer Kraft.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, 
durch lvelche die Verfolgung der Beamten entweder im 
Falle des Verlangens einer vorgesetzten Behörde oder 
unbedingt an die Vorentscheidung einer besonderen 
Behörde gebunden ist, mit der Maßgabe:

1. daß die Vorentscheidung auf die Feststellung be
schränkt ist, ob der Beamte sich einer Überschreitung 
seiner Amtsbefugnisse oder der Unterlassung einer 
ihm obliegenden Amtshandlung schuldig gemacht 
habe;

x) Fetz: §§ 136, 138. *) Jetzt § 122. 3) Jetzt § 139.
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2. daß in den Bundesstaaten, in welchen ein oberster 
Verwaltungsgerichtshof besteht, die Vorentscheidung 
diesem, in den anderen Bundesstaaten dem Reichs
gerichte zusteht.

12. Aufgehoben durch § 1 RGes. v. 12. Juni 1889 (RGBl. S. 95).

13. Die Bestimmungen über das Richteramt im § 8 
des Gerichtsverfassungsgesetzes treten in denjenigen 
Staaten, in welchen Vorschriften für die richterliche Ent
scheidung über die Enthebung eines Richters vom Amte 
oder über die Versetzung eines Richters an eine andere 
Stelle oder in Ruhestand nicht bestehen, nur gleichzeitig 
mit der landesgesetzlichen Regelung der Disziplinar
verhältnisse der Richter in Wirksamkeit.

14. Die am Tage des Inkrafttretens des Gerichts
verfassungsgesetzes bei dem Reichs-Oberhandelsgerichte 
anhängigen Sachen gehen in der prozessualischen Lage, 
in welcher sie sich befinden, auf das Reichsgericht über.

15. Durch Kaiserliche Verordnung kann auf Antrag 
eines Bundesstaates und mit Zustimmung des Bundes
rats die Verhandlung und Entscheidung derjenigen 
Sachen, welche nach den bisherigen Prozeßgesetzen von 
dem obersten Landesgerichte zu erledigen gewesen wären, 
dem Reichsgerichte zugewiesen werden.

16. Behufs Erledigung der nach Vorschrift des vor
stehenden Paragraphen dem Reichsgerichte zugewiesenen 
Sachen können mit Zustimmung des Bundesrats durch 
Kaiserliche Verordnung bei dem Reichsgerichte Hilfs
senate eingerichtet werden.

Der Reichskanzler bestimmt die Zusammensetzung der 
Hilfssenate und die Verteilung der Geschäfte derselben.
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Mit der Wahrnehmung der richterlichen Geschäfte in 
den Hilfssenaten können nur Mitglieder des Reichs
gerichts und Mitglieder der früheren obersten Gerichte 
oder der Oberlandesgerichte beauftragt werden.

Die Anordnung ist für ein nicht zum Reichsgerichte 
gehörendes Mitglied bis zu dem Zeitpunkte unwiderruf
lich, in welchem die Wahrnehmung seiner Tätigkeit in 
dem Hilfssenate nicht mehr erforderlich ist.

17. Auf Antrag eines Bundesstaates und mit Zu
stimmung des Bundesrats kann durch Kaiserliche Ver
ordnung die Verhandlung und Entscheidung der im § 17 
des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten Streitig
keiten dem Reichsgerichte zugewiesen werden.

Für diejenigen Bundesstaaten, in denen die im § 17 
des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten Behörden 
bestehen und nach Maßgabe der Vorschriften im § 17 
Nr. 1—4 einer Veränderung ihrer Einrichtung und des 
Verfahrens bedürfen, kann die Veränderung, sofern sie 
nicht bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes landes
gesetzlich getroffen ist, durch landesherrliche Verordnung 
eingeführt werden.

18. Die am Tage des Inkrafttretens des Gerichts
verfassungsgesetzes bei den Landesgerichten anhängigen 
Sachen können den ordentlichen Landesgerichten ohne 
Rücksicht auf die im Gerichtsverfassungsgesetze be
stimmten Grenzen der Zuständigkeit durch die Landes
gesetzgebung zugewiesen werden.

19. Die Mitglieder des Reichs-Oberhandelsgerichts 
werden durch Kaiserliche Verfügung mit Beibehaltung 
ihrer Besoldung entweder bei dem Reichsgerichte an
gestellt oder in den Ruhestand verseht.
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2V. Bei der ersten Einrichtung der Landgerichte, der 
Oberlandesgerichte und der bei einem Amtsgerichte ge
bildeten Strafkammern und während der Dauer des 
ersten Geschäftsjahres erfolgen die Geschäftsverteilung 
und die Bestimmung der Mitglieder der Kammern und 
Senate sowie der regelmäßigen Vertreter der Mitglieder 
durch die Landesjustizverwaltung.

Bei der ersten Einrichtung des Reichsgerichts und 
während der Dauer des ersten Geschäftsjahres erfolgen 
die Geschäftsverteilung und die Bestimmung der Mit
glieder der Senate sowie der regelmäßigen Vertreter 
derselben durch den Reichskanzler.

21. Innerhalb zwei Jahren nach dem Inkrafttreten 
des Gerichtsverfassungsgesetzes kann die Landesjustiz
verwaltung bei notwendiger Einziehung von Richter
stellen die unfreiwillige Versetzung eines Richters an ein 
anderes Gericht von gleicher Ordnung unter Belassung 
des vollen Gehalts und Erstattung der Umzugskosten 
verfügen.

22. Die Bestimmungen des § 2 des Gerichtsver- 
sassungsgesetzes über die Fähigkeit zum Richteramte 
finden auf diejenigen, welche vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes die erste Prüfung in einem Bundesstaate zurück
gelegt haben, nur insoweit Anwendung, als nicht in 
dem Bundesstaate abweichende Vorschriften bestehen.

Der für den Vorbereitungsdienst vorgeschriebene 
Zeitraum kann für die ersten vier Jahre nach dem In
krafttreten des Gesetzes in den einzelnen Bundesstaaten 
bis auf zwei Jahre abgekürzt werden.
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n.

Gerichisverfaffungsgesetz.
Boni 22. Mürz 1924 

lRGBl. I 1924, S. 299 hj.
Erster Titel. 
Richteramt.

1. Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, 
nur dem Gesetze unterworfene Gerichte ausgeübt.

2. Die Fähigkeit zum Richteramte wird durch die 
Ablegung zweier Prüfungen erlangt.

Der ersten Prüfung muß ein dreijähriges Studium 
der Rechtswissenschaft auf einer Universität vorangehen. 
Bon dem dreijährigen Zeitraum sind mindestens drei 
Halbjahre dem Studium auf einer deutschen Universität 
zu widmen.

Zwischen der ersten iinb zweiten Prüfung muß ein 
Zeitraum von drei Jahren liegen, welcher im Dienste 
bei den Gerichten und bei den Rechtsanwälten zu Der- 
wenden ist, auch zum Teil bei der Staatsanwaltschaft 
verwendet werden kann.

In den einzelnen deutschen Ländern kann bestimmt 
werden, daß der für das Universitätsstudium oder für- 
den Vorbereitungsdienst bezeichnete Zeitraum verlän
gert wird, oder daß ein Teil des letzteren Zeitraums, je
doch höchstens ein Jahr, im Dienste bei Verwaltungs
behörden zu verwenden ist oder verwendet werden darf.

3. Wer in einem deutschen Lande die erste Prüfung 
bestanden hat, kann in-jedean anderen Lande zur Vor-
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Bereitung für den Justizdienst und zur zweiten Prüfung 
zugelassen werden.

Die in einem deutschen Lande aus die Vorbereitung 
verwendete Zeit kann in jedem anderen Lande ange
rechnet werden.

4. Zum Richteramte befähigt ist ferner jeder ordent
liche öffentliche Lehrer des Rechts an einer deutschen 
Universität.

5. Wer in einem deutschen Lande die Fähigkeit zum 
Richteramt erlangt hat, ist, soweit dieses Gesetz keine 
Ausnahme bestimmt, zu jedem Richteramt innerhalb des 
Deutschen Reichs befähigt.

6. Die Ernennung der Richter erfolgt auf Lebenszeit.
7. Die Richter beziehen in ihrer richterlichen Eigen

schaft ein festes Gehalt mit Ausschluß von Gebühren.
8. Richter können wider ihren Willen nur kraft 

richterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen 
und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, 
dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an 
eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. 
Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei 
deren Erreichung Richter in den Ruhestand treten.

Die vorläufige Amtsenthebung, welche kraft Gesetzes 
eintritt, wird hierdurch nicht berührt.

Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Ge
richte oder ihrer Bezirke können unfreiwillige Ver
setzungen an ein anderes Gericht oder Entfernungen vom 
Amte unter Belassung des vollen Gehalts durch die 
Landesjustizverwaltung verfügt werden.

9. Wegen vermögensrechtlicher Ansprüche der Richter 
aus ihrem Dienstverhältnis, insbesondere auf Gehalt,
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Wartegeld oder Ruhegehalt, darf der Rechtsweg nicht 
ausgeschlossen werden.

10. Die landesgesetzlichen Bestimmungen über die 
Befähigung zur zeitweiligen Wahrnehmung richterlicher 
Geschäfte bleiben unberührt.

11. Auf Handelsrichter, Schöffen und Geschworene 
finden die Bestimmungen der §§ 2—9 keine Anwendung.

Zweiter Titel.
Gerichtsbarkeit.

12. Die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit wird 
durch Amtsgerichte und Landgerichte, durch Oberlandes
gerichte und durch das Reichsgericht ausgeübt.

13. Bor die ordentlichen Gerichte gehören alle 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, für 
welche nicht entweder die Zuständigkeit von Ver
waltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten begründet 
ist oder reichsgesetzlich besondere Gerichte bestellt oder 
zugelassen sind.

14. Als besondere Gerichte werden zugelassen:
1. Rhein- und Elbschiffahrtsgerichte für die in Staats

verträgen bezeichneten Angelegenheiten der Schiff
fahrt auf denr Rhein und auf der Elbe;

2. Gerichte, welchen die Entscheidung von bürger
lichen Rechtsstreitigkeiten bei der Ablösung von 
Gerechtigkeiten oder Reallasten,' bei Separationen, 
Konsolidationen, Verkoppelungen, gutsherrlich
bäuerlichen Auseinandersetzungen und dergleichen 
obliegt;

3. Gemeindegerichte, insoweit ihnrn die Entscheidung 
über vermögensrechtliche Ansprüche obliegt, deren



M 10,11. Zweiter Titel. Gerichtsbarkeit. U 12-17. 11

Gegenstand in Geld oder Geldeswert die Summe 
von sechzig Goldmark nicht übersteigt, jedoch mit 
der Maßgabe, daß gegen die Entscheidung der Ge
meindegerichte innerhalb einer gesetzlich zu be
stimmenden Frist sowohl dein Kläger wie dem Be 
klagten die Berufung auf den ordentlichen Rechts
weg zusteht, und daß der Gerichtsbarkeit des Ge
meindegerichts, als Kläger oder Beklagter, nur Per
sonen unterworfen werden dürfen, welche in der 
Gemeinde den Wohnsitz, eine Niederlassung oder 
im Sinne der §§ 16, 20 der Zivilprozeßordnung 
den Aufenthalt haben;

4. Gewerbegerichte.
15. Die Gerichte sind Staatsgerichte.
Die Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben; an ihre 

Stelle tritt die Gerichtsbarkeit des deutschen Landes, 
in welchem sie ausgeübt wurde. Präsentationen für 
Anstellungen bei den Gerichten finden nicht statt.

Die Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in 
weltlichen Angelegenheiten ist ohne bürgerliche Wir
kung. Dies gilt insbesondere bei Ehe- und Verlöbnis- 
sachen.

16. Allsnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand 
darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Die 
gesetzlichen Bestimmungen über Kriegsgerichte iinb 
Standgerichte werden hiervon nicht berührt.

17. Die Gerichte entscheiden über die Zulässigkeit 
des Rechtswegs.

Die Landesgesetzgebung kann jedoch die Entscheidung 
von Streitigkeiten zwischen den Gerichten und den Ver
waltungsbehörden oder Berwaltungsgerichten über die
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Zulässigkeit des Rechtswegs besonderen Behörden nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen übertragen:

1. Die Mitglieder werden für die Dauer des zur Zeit 
ihrer Ernennung von ihnen bekleideten Amts oder, 
falls sie zu dieser Zeit ein Amt nicht bekleiden, auf 
Lebenszeit ernannt. Eine Enthebung vom Amte 
kann nur unter denselben Voraussetzungen wie bei 
den Mitgliedern des Reichsgerichts stattfinden.

2. Mindestens die Hälfte der Mitglieder muß dem 
Reichsgericht oder dem obersten Landesgericht 
oder einem Oberlandesgerichte angehören. Bei 
Entscheidungen dürfen Mitglieder nur in der ge
setzlich bestimmten Anzahl mitwirken. Diese Anzahl 
muß eine ungerade sein und mindestens fünf be
tragen.

3. Das Verfahren ist gesetzlich zu regeln. Die Ent
scheidung erfolgt in öffentlicher Sitzung nach 
Ladung der Parteien.

4. Sofern die Zulässigkeit des Rechtswegs durch rechts
kräftiges Urteil des Gerichts feststeht, ohne daß zuvor 
auf die Entscheidung der besonderen Behörde an
getragen war, bleibt die Entscheidung des Gerichts 
maßgebend.

18. Die inländische Gerichtsbarkeit erstreckt sich nicht 
auf die Chefs und Mitglieder der bei dem Deutschen 
Reiche beglaubigten Missionen. Sind diese Personen 
Staatsangehörige eines der deutschen Aänder, so sind 
sie nur insofern von der inländischen Gerichtsbarkeit 
befreit, als das Land, dem sie angehören, sich der 
Gerichtsbarkeit über sie begeben hat.
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Die Chefs und Mitglieder der bei einem deutschen 
Lande beglaubigten Missionen sind der Gerichtsbarkeit 
dieses Landes nicht unterworfen. Dasselbe gilt von 
den Mitgliedern des Reichsrats, welche nicht von dem 
Lande abgeordnet sind, in dessen Gebiete der Reichsrat 
feinen Sitz hat.

19. Auf die. Familienglieder, das Geschäftspersonal 
der im 8 18 erwähnten Personen und auf solche Be
dienstete derselben, welche nicht Deutsche sind, finden 
die vorstehenden Bestimmungen Anwendung.

20. Durch die Bestimmungen der §§ 18, 19 werden 
die Vorschriften über den ausschließlichen dinglichen 
Gerichtsstand in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nicht 
berührt.

21. Die im Deutschen Reiche angestellten Konsuln 
sind der inländischen Gerichtsbarkeit unterworfen, sofern 
nicht in Verträgen des Deutschen Reichs mit anderen 
Mächten Vereinbarungen über die Befreiung der 
Konsuln von der inländischen Gerichtsbarkeit getroffen 
sind.

Dritter Titel.
Amtsgerichte.

22. Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor. 
Ein Amtsrichter kann zugleich Mitglied oder Direktor

bei dem übergeordneten Landgericht sein.
Die allgemeine Dienstaufsicht kann von der Landes

justizverwaltung dem Präsidenten des übergeordneten 
Landgerichts übertragen werden. Geschieht dies nicht, 
so ist, wenn das Amtsgericht mit mehreren Richtern 
besetzt ist, einem von ihnen von der Landesjustizverwal
tung die allgemeine Dienstaufsicht zu übertragen; ist
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die Zahl der Richter höher als fünfzehn, so kann 
die Dienstaufsicht zwischen mehreren von ihnen ge
teilt werden.

Jeder Amtsrichter erledigt die ihm obliegenden 
Geschäfte, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
als Einzelrichter.

23. Die Zuständigkeit der Alntsgerichte umfaßt in 
bürgerlichen Rechtsstreitigteiten, soweit sie nicht ohne 
Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes den 
Landgerichten zugewiesen sind:

1. Streitigkeiten über vermögensrechtliche An
sprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldes- 
wert die Summe von fünfhundert Gold mark 
nicht übersteigt;

2. ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegeu- 
standes:

Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem 
Mieter oder Untermieter von Wohuräumen oder
anderen Räumen oder zwischen dem Mieter und 
den: Untermieter solcher Räume wegen Über
lassung, Benutzung oder Räumung, sowie wegen 
Zurückhaltung der von dem Mieter oder dein 
Untermieter in die Mietsräume eingebrachten 
Sachen;

Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaft und Ge
sinde, zwischen Arbeitgebern und Arbeitern hin
sichtlich des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses, 
sowie die im § 4 des Gewerbegerichtsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Sep
tember 1901 (Reichsgesetzbl. S. 353) und des
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Gesetzes vom 14. Januar 1922 (Reichsgesetzbl. I 
S. 155) bezeichneten Streitigkeiten, sofern sie 
während der Dauer des Dienst-, Arbeits- oder Lehr
verhältnisses entstehen;

Streitigkeiten zwischen Reisenden und Wirten, 
Fuhrleuten, Schiffern, Flößern oder Auswande
rungsexpedienten in den Einschiffungshäfen, welche 
über Wirtszechen, Fuhrlohn, Überfahrtsgelder, 
Beförderung der Reisenden und ihrer Habe und 
über Verlust und Beschädigung der letzteren, so
wie Streitigkeiten zwischen Reisenden und Hand- 
werkern, welche aus Anlaß der Reise entstanden 
sind;

Streitigkeiten wegen Vieh Mängel;
Streitigkeiten wegen Wildschadens;
alle Ansprüche auf Erfüllung einer durch Ehe 

oder Verwandtschaft begründeten gesetzlichen Unter
haltspflicht ;

Ansprüche aus einem außerehelichen Beischlaf: 
Ansprüche aus einem mit der Überlassung eines 

Grundstücks in Verbindung stehenden Leib
gedings-, Leibzuchts-, Altenteils- oder Auszug
vertrag ;

das Aufgebotsverfahren.

24. In Strafsachen sind die Amtsgerichte zu
ständig für:
1. Übertretungen;
2. Vergehen;
3. folgende Verbrechen:

a) die Verbrechen, die mit Gefängnis oder Festungs
haft oder mit Zuchthaus von höchstens zehn
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Jahren allein oder in Berbindung mit anderen 
Strafen oder mit Nebenfolgen bedroht sind, 
soweit für sie nicht das Reichsgericht zuständig 
ist; ausgenommen sind die Berbrechen des Mein
eids in den Fällen der §§ 153 bis 155 des Straf
gesetzbuchs. Für die Bestimmung der angedrohten 
Strafe bleibt der § 53 des Militärstrafgesetzbuchs 
außer Betracht;

b) die Verbrechen des Widerstandes im Falle des 
§ 119, der Falschmünzerei in den Fällen der 
§§ 146, 147, 149, der Notzucht im Falle des § 177, 
des Rückfalldiebstahls im Falle des § 244, des 
Raubes in den Fällen der §§ 249, 250, des räube
rischen Diebstahls und der räuberischen Erpressung 
in den Fällen der §§ 252 und 255, wenn die 
Strafe aus den §§ 249, 250 zu entnehmen ist, 
der Rückfallhehlerei im Falle des § 261 Abs. 1 
und der schweren Körperverletzung im Amte im 
Falle des § 340 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs;

c) die Verbrechen des militärischen Diebstahls im 
Falle des § 138 Abs. 2 des Militärstrafgesetzbuchs, 
des betrügerischen Bankrotts in den Fällen der 
§§ 239, 244 der Konkursordnung und der Unter
schlagung fremder Wertpapiere in den Fällen der 
§§ 11, 12 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes, betreffend 
die Pflichten der Kaufleute bei Aufbewahrung 
fremder Wertpapiere, vom 5. Juli 1896 (Reichs- 
gesetzbl. S. 183, 194).

25. Der Amtsrichter entscheidet allein:
1. bei Übertretungen;
2. bei Vergehen,
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a) wenn sie int Wege der Privatklage verfolgt 
werden;

b) wenn die Tat mit keiner höheren Strafe als 
Gefängnis von höchstens sechs Monaten, allein 
oder in Verbindung mit anderen Strafen oder 
mit Nebenfolgen, bedroht ist;

c) wenn die Staatsanwaltschaft es bei Einreichung 
der Anklageschrift oder, falls es einer Anklage
schrift nicht bedarf, bei der mündlichen Erhebung 
der Anklage beantragt.

Die Staatsanwaltschaft soll den im Abs. 1 Nr. 2c 
bezeichneten Antrag nur stellen, wenn zu erwarten 
ist, daß auf keine schwerere Strafe als Gefängnis von 
höchstens einem Jahre,'7, allein oder in Verbindung 
mit anderen Strafen oder mit Nebenfolgen, erkannt 
werden wird.

Erhebt bei Zuwiderhandlungen gegen die Vor
schriften über die Erhebung öffentlicher Abgaben und 
Gefälle die Verwaltungsbehörde die öffentliche Klage, 
so kann sie den Antrag in gleicher Weise stellen wie die 
Staatsanwaltschaft.

26. Der Amtsrichter allein entscheidet ferner bei 
den Verbrechen des schweren Diebstahls und der Hehlerei 
sowie bei solchen strafbaren Handlungen, die nur wegen 
Rückfalls Verbrechen sind, wenn die Staatsanwaltschaft 
es bei Einreichung der Anklageschrift oder, falls es einer 
Anklageschrift nicht bedarf, bei der mündlichen Erhebung 
der Anklage beantragt.

Der Beschuldigte kann während der für die Erklärung 
auf die Anklageschrift gesetzten Frist oder, falls ohne 
schriftlich erhobene Anklage zur Hauptverhandlung ge- 

Etrafprozebvrdnung <1924:. 2
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schritten wird, bis zum Beginne seiner Vernehmung zur 
Sache widersprechen. Er ist bei der Mitteilung der An
klageschrift oder, falls ohne schriftlich erhobene Anklage 
zur Hauptverhandlung geschritten wird, vor dem Be
ginne seiner Vernehmung zur Sache über sein Recht 
zum Widerspruche zu belehren.

27. Im übrigen wird die Zuständigkeit und der Ge
schäftskreis der Amtsgerichte durch die Vorschriften 
dieses Gesetzes und der Prozeßordnungen bestimmt.

Vierter Titel.
Schöffengerichte.

28. Für die Verhandlung und Entscheidung der zur 
Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörenden Strafsachen 
werden, soweit nicht der Amtsrichter allein ent
scheidet (§§ 25, 26), bei den Amtsgerichten Schöffen
gerichte gebildet.

29. Die Schöffengerichte bestehen aus dem Amts
richter als Vorsitzenden und zwei Schöffen. Mindestens 
ein Scböffe muß ein Mann sein.

Ein zweiter Amtsrichter ist zuzuziehen, falls die 
Staatsanwaltschaft es bei Einreichung der Anklage
schrift beantragt. Die Staatsanwaltschaft soll den 
Antrag nur stellen, wenn die Zuziehung eines zweiten 
Amtsrichters nach Umfang und Bedeutung der Sache 
notwendig erscheint.

§ 25 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
30. Insoweit das Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt, 

üben die Schöffen während der Hauptverhandlung das 
Richteramt im vollen Umfange und mit gleichem 
Stimmrechte wie die Amtsrichter aus und nehmen
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auch an den im Laufe einer Hauptverhandlung zu er
lassenden Entscheidungen teil, welche in keiner Be
ziehung zu der Urteilsfällung stehen, und welche 
auch ohne vorgängige mündliche Verhandlung erlassen 
werden können.

Die außerhalb der Hauptverhandlung erforderlichen 
Entscheidungen werden von dem Amtsrichter erlassen.

31. Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es 
kann nur von Deutschen versehen werden.

32. Unfähig zu dem Amte eines Schöffen sind:
1. Personen, welche die Befähigung infolge straf

gerichtlicher Verurteilung verloren haben;
2. Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen 

eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist, das 
die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder 
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
zur Folge haben kann;

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in 
der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind.

33. Zu dem Amte eines Schöffen sollen nicht be- 
rnfen werden:

1. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der 
Urliste das dreißigste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben;

2. Personell, welche zur Zeit der Aufstellung der 
Urliste den Wohnsitz in der Gemeinde noch nicht 
zwei volle Jahre haben;

3. Personen, welche für sich oder ihre Familie Armen- 
nnterstützung aus öffentlichen Mitteln empfangen 
oder in den drei letzten Jahren, von Aufstellung 
der Urliste zurückgerechnet, empfangen haben;

2*
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4. Personen, welche wegen geistiger oder körperlicher 
Gebrechen zu dem Amte nicht geeignet sind.

34. Zu dem Amte eines Schöffen sollen ferner 
nicht berufen werden:

1. der Reichspräsident und der Präsident eines 
deutschen Landes;

2. die Mitglieder der Reichsregierung oder einer 
Landesregierung (StaatsMinisterium, Senat);

3. Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig in beit 
Ruhestand versetzt werden können;

4. Staatsbeamte, welche auf Grund der Landes
gesetze jederzeit einstweilig in den Ruhestand ver
setzt werden können;

5. richterliche Beamte und Beamte der Staats
anwaltschaft;

6. gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte;
7. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen 

Bereinigungen, die satzungsgemäß zu gemein
samem Leben verpflichtet sind.

Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten 
Beamten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, welche 
zu dem Amte eines Schöffen nicht berufen werden 
sollen.

35. Die Berufung zum Amte eines Schöffen dürfen 
ablcbnen:

1. Mitglieder des Reichstags, des Reichsrats, des 
Reichswirtschaftsrats, eines Landtags oder eines 
Staatsrats;

2. Personen, welche im letzten Geschäftsjahr die Ver
pflichtung eines Geschworenen oder an wenigstens


